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Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung 
 
Gemäß § 22a Abs. 5 DepV 
 

 

 

Daten Betreiber 
 
Betreiber / Inhaber VEO GmbH 

Betriebsanschrift (Standort) An der B112, Eisenhüttenstadt 

Anlagenbezeichnung Deponie Grube Präsident 

Überwachungsintervall bei 
regelmäßiger Überwachung 
(Monate) 

17 

 
 
Daten Überwachungsbehörde 
 
Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
Seeburger Chaussee 2 
14476 Potsdam 
 

Allgemeine Bemerkungen zur Deponie 
 

Die Deponie wird betrieben und verfügt über Ablagerungsbereiche der Deponieklasse I 
und II. 

 

 

  



2 

 

 

Daten der Vor-Ort-Besichtigung 
 
1. Allgemeines 
 
Datum der Vor-Ort-Besichtigung 07.03.2025 
Datum des Berichtes 10.03.2025 

 
2. Grundlage/Anlass 
 

 Überwachungsprogramm 
 Beschwerde 
 Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen 
 Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung 
 Sonstiges 

 
Genehmigungsbescheid vom - 
Genehmigungsbescheid Aktenzeichen - 
Art der Beschwerde /  
des Ereignisses /  
des Verstoßes 

- 

 
3. Beteiligte Behörden 
 

 untere Wasserbehörde  
 untere Abfallbehörde  
 untere Baubehörde 
 untere Naturschutzbehörde 
 untere Bodenschutzbehörde 
 Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit 
 Sonstige 

 
4. Überwachungsumfang 
 

 Gesamtanlage  
 Anlagenteile 

Nähere Erläuterungen 

Es wurden der Eingangsbereich der Deponie und die Ablagerungsbereiche der Deponieklasse I 
und II kontrolliert. 
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Prüfthemen 
 

 Gerüche  
 Lärm 
 Abfall  
 Sickerwasser 
 Entgasung 
 Betriebsführung 
 Sonstiges 

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen 

Geprüft wurde die Art der abgelagerten Abfälle als auch der Einbau der Abfälle in die 
Deponie. Daneben wurde auch der Weg der Abfälle von der Anlieferung bis zur 
Ablagerung kontrolliert. 
 
 
 

 
5. Ergebnisse 

 
Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und 
Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen 

Feststellungen Beschreibung Weitere Maßnahmen 
 keine oder 
 geringfügige 

 Abweichungen 
 
 
Handlungsbedarf: 

  nicht notwendig 
 Mitteilung an 

 Betreiber 

 relevante 
 Abweichungen 

  keine Maßnahmen, 
 da Abweichung 
 beseitigt 

 Aufforderung an 
 Betreiber zur 
 Einhaltung der 
 Anforderungen mit 
 Fristsetzung 

 Anhörung / 
 Anordnung mit 
 Fristsetzung 

 Betriebsstilllegung 
 bis zur Einhaltung 
 der Anforderungen 

 schwer-
 wiegende 
 Abweichungen 

  Anhörung / 
 Anordnung mit 
 Fristsetzung  

 Betriebsstilllegung 
 bis zur Einhaltung 
 der Anforderungen 

 Widerruf der 
 Genehmigung 

 


